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Begründung zur 219. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 
„Gemischte Baufläche Detmolder Straße zwischen Klus- und Gartenstraße“ 
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 (2) BauGB). Mit der 
Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes kann gleichzeitig auch der Flächennut-
zungsplan geändert werden (§ 8 (3) BauGB). 
 
 
Planungsanlass und Planungsziel 
 
Aufgrund einer geänderten städtebaulichen Zielsetzungen und unter Berücksichtigung der 
real vorhandenen Nutzungen soll entlang der Detmolder Straße zwischen Klus- und Garten-
straße die im Flächennutzungsplan dargestellte Art der baulichen Nutzung von Wohnbauflä-
che (W) in „Gemischte Baufläche“ (M) geändert werden.  
 
Die Detmolder Straße ist neben der Artur-Ladebeck-Straße und der Herforder Straße eine 
der historischen Hauptzufahrtsstraßen nach Bielefeld. Entlang der Detmolder Straße finden 
sich gemischte Nutzungen, die neben Wohnen von Verwaltungs- und Büronutzungen, 
Dienstleistungen und sonstigen Gewerbebetrieben bis zum Sitz des WDR Bielefeld reichen.  
 
Ihrer besonderen strukturellen und städtebaulichen Bedeutung soll durch Darstellung der 
gemischt genutzten straßenbegleitenden Bebauung i. W. als „Gemischte Baufläche“ Rech-
nung getragen werden. 
 
Die 219. Änderung des Flächennutzungsplanes soll parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr.III/4/55.00 „Wohngebiet Lessingstraße - Teilplan 2“ durchgeführt werden, in dem 
im geplanten Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes Mischgebiete festgesetzt wer-
den sollen.  
 
Reale Flächennutzung 
 
Der Bereich für die vorgesehene Darstellung als „Gemischte Baufläche“ ist bereits heute 
durch gemischte Nutzungen, d.h. sowohl durch Wohnen als auch durch gewerbliche Ansätze 
(tertiäre Nutzungen) geprägt und nahezu vollständig bebaut. Die Nutzungen an der Detmol-
der Straße bieten für angrenzende Wohngebiete eine kleinräumliche und dezentrale Versor-
gungsfunktion mit Dienstleistungsangeboten etc. Bauliches Entwicklungspotential besteht 
nur in sehr untergeordneter Größenordnung.  
 
Derzeitige Flächennutzungsplandarstellungen 
 
Der 1979 wirksam gewordene Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als „Wohn-
baufläche“ dar. 
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Art, Lage und Umfang der Flächennutzungsplan-Änderung 
 
Art und Lage der Flächennutzungsplan-Änderung gehen aus den beigefügten Flächennut-
zungsplan- Ausschnitten hervor. Der Flächenumfang hat folgende Größenordnung: 
 
 

Flächennutzungsplan 
Art der Bodennutzung bisher künftig 

Gemischte Bauflächen 0,0 ha 1,8 ha 

Wohnbauflächen 1,8 ha 0,0 ha 

Gesamt 1,8 ha 1,8 ha 
 
 
Umweltbelange 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durch-
zuführen, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung 
darzulegen sind. 
 
Im Rahmen der 219. Änderung des Flächennutzungsplanes wird kein eigenständiger Um-
weltbericht erarbeitet, sondern gemäß § 2 (4) Satz 5 BauGB zulässigerweise auf den Um-
weltbericht zum o. a. Bebauungsplan als Ergebnis einer umfassenden und detaillierten Um-
weltprüfung bzw. Artenschutzrechtlichen Betrachtung verwiesen (Abschichtung).  
 
Mit Blick auf die im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung üblicherweise zu unter-
suchenden „in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten“ sind im Zuge der 
Umweltprüfung keine Untersuchungen zu möglichen Standortalternativen erforderlich. Das 
Plangebiet stellt sich heute als weitgehend bebaut dar. Neubauvorhaben können lediglich im 
Rahmen einzelner Baulücken bzw. nach Abgang oder Abbruch alter Gebäude realisiert wer-
den. Eine Standort- oder Erschließungsalternative besteht somit realistischer Weise nicht. 
 
Hinweise 
 
Die 219. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld wird im Parallelverfahren 
gemäß § 8(3) BauGB durchgeführt und betrifft den Teilplan „Flächen“. Änderungen für die 
Teilpläne „Ver- und Entsorgung“ und „Spielflächen“ sowie des Erläuterungsberichts zum  
Flächennutzungsplan ergeben sich durch die vorgesehene Änderung nicht.  
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